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 Veröffentlicht am 20.02.1997

Index

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §232;

Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie VwGH E 1991/03/22 90/13/0074 2

Stammrechtssatz

Der Sicherstellungsauftrag muß eine schlüssige Begründung enthalten, warum die AbgBeh den Tatbestand, an den die

Abgabepflicht geknüpft wird, als verwirklicht ansieht.
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